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Bericht 

des Ausschusses für -innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (736 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 
1967 geändert wird (Waffengesetznovelle 

1985) 

In letzter Zeit mußte eine Häufung von Strafta
ten durch Verwendung von als "PUMPGUNS" 
bekannten Schrotgewehren festgestellt werden. Die 
gegenständliche Regierungsvorlage sieht daher vor, 
diese· Schußwaffen aus sicherheitspolizeilichen 
Erwägungen in den Katalog der verbotenen Waf
fen aufzunehmen. 

Darüber hinaus enthält die Regierungsvorlage 
zwei Änderungen, die auf Grund von Erkennt
nissen des Verfassungsgerichtshofes notwendig 
geworden sind. Da im Waffengesetz keine Frist für 
die AntragsteIlung auf Zuerkennung einer Entschä
digung für eine für verfallen erklärte Waffe vorge
sehen war, wurde bisher der § 1489 ABGB herange
zogen. Dies wurde vom Verfassungsgerichtshof für 
unzulässig erklärt, weshalb in den Gesetzentwurf 
eine entsprechende Bestimmung aufgenommen 
wurde. In einem weiteren Erkenntnis hat der Ver
fassungsgerichtshof ausgeführt, daß derzeit zwar 
Jugendlichen auch der Besitz von Waffen der im 
§ 30 Abs. 1 genannten Art verboten ist, jedoch in 
Ermangelung entsprechender Bestimmungen im 
Waffengesetz Jugendliche, die derartige Waffen 
besitzen, weder bestraft noch die Waffen für verfal
len erklärt werden können. Durch die nunmehr 
vorgesehene Regelung soll klargestellt werden, wel
che Bestimmungen des Waffengesetzes über die 
§§ 11 bis 14 hinaus auf die im § 30 Abs. 1 Z 1 bis 5 

Scholger 

Berichterstatter 

angeführten minderwirksamen Waffen anzuwen
den sind. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 28. Jän
ner 1986 in Verhandlung genommen. Nach ei
ner Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Dr. Li c haI, Dr. Er mac 0 r a, Dr. Helene 
Part i k - Pa b I e und Lud w i g sowie der Bun
desminister für Inneres B I e c h a beteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf in der Fassung eines 
gemeinsamen Abänderungsantrages der Abgeord
neten Lud w i g, Dr. Li c haI und Dr. Helene 
Part i k - P abI e einstimmig angenommen. 

Der erwähnte Abänderungsantrag sieht neben 
einer formalen Änderung des Titels und der Festle
gung des Zeitpunkts des Inkrafttretens des Geset
zes eine Änderung des Artikels I Ziffer 1 (§ 11 
Abs. 1 Z 3) dahin gehend vor, daß alle gefährlichen 
für kriminelle Aktionen besonders geeigneten 
Kurzwaffen (mit einer Gesamtlänge von weniger 
als 90 cm oder mit einer Lauflänge von weniger als 
45 cm), und zwar unabhängig vom Konstruktions
system, erfaßt werden. Unter die Verbotsbestim
mung werden daher nicht nur die kurzen PUMP
GUNS, sondern auch sonstige kurze Schrotwaffen 
(vom Einzellader bis zum Halbautomaten) fallen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für innere Angelegenheiten den A n t rag, der '1. 
Nationalrat wolle dem a n g e s chI 0 s sen e n 
Ge set zen t w u r f (736 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1986 01 28 

Or. Lichal 

Obmann-Stellvertreter 
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2 871 der Beilagen 

.j. 

Bundesgesetz vom :XXXXXXX, mit dem 
das Waffengesetz 1967 geändert wird (Waffen

gesetznovelle 1986) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Waffengesetz 1967, BGBl. Nr. 121, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 10911971, 
168/1973, 91/1975 und 75/1980 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 11 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. von Flinten (Schrotgewehren) mit einer 
Gesamtlänge von weniger als 90 cm oder mit 
einer Lauflänge von weniger als 45 cm." 

2. Die Z 3 bis 6 des § 11 Abs. 1 werden als Z 4 bis 
7 bezeichnet. 

3. Dem § 12 Abs. 4 wird folgender Satz ange
fügt: 

"Ein solcher Antrag ist binnen drei Jahren ab Ein
tritt der Rechtskraft des Verbotes nach Abs. 1 zu 
stellen." 

4. § 30 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Auf 
1. Schußwaffen mit Luntenschloß-, Radschloß-

und Steinschloßzündung, . 
2. sonstige Schußwaffen, sofern sie vor dem 

Jahre 1871 erzeugt worden sind, 
3. Schußwaffen, bei denen die Geschosse durch 

verdichtete Luft (Druckluftwaffen) oder den 
unter Verwendung von Kohlensäure entstan
denen Gasdruck (C02- Waffen) angetrieben 
werden, sofern das Kaliber nicht 6 mm oder 
mehr beträgt, 

4. Zimmerstutzen, 
5. andere Arten minderwirksamer Waffen, die 

der Bundesminister für Inneres durch Verord
nung als solche bezeichnet, 

finden lediglich die Bestimmungen der §§ 1,2, 5,6, 
8 bis 15, 29, 31 bis 35, 36 Abs. 1 lit. b, c, e und 

Abs. 2, 37 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie 38 bis 39 a 
dieses Bundesgesetzes Anwendung." 

Artikel 11 

(1) Einer Person, die am 1. Mai 1986 Schußwaf
fen der im Art. I Z 1 bezeichneten Art besitzt, steht 
es frei, binnen zwei Monaten ab diesem Zeitpunkt 
bei der Behörde die Erteilung einer Ausnahmebe
willigung nach § 11 Abs. 2 erster, Satz zum weiteren 
Besitz dieser Schußwaffen zu beantragen. Der 
Besitz dieser Schußwaffen gilt während dieses Zeit
raumes, sofern jedoch die Erteilung einer Ausnah
mebewilligung beantragt wurde, bis zum Eintritt 
der Rechtskraft des dem Antrag stattgebenden 

'Bescheides und in den Fällen des Abs. 2 lit. b bis 
zum Ablauf der dort bestimmten Frist, als erlaubt. 

(2) Der Besitzer solcher Schußwaffen, 
a) der nicht beabsichtigt, einen Antrag nach 

, § 11 Abs. 2 erster Satz zu stellen, hat diese 
innerhalb der im Abs. 1 bestimmten Frist von 
zwei Monaten, 

b) dessen Antrag abgewiesen wurde, hat diese 
b,innen zwei Wochen vom Zeitpunkt des Ein
trittes der Rechtskraft des abweisenden 
Bescheides an gerechnet 

einer zum Besitz derartiger Schußwaffen befugten 
Person zu überlassen oder diese Waffen der 
Behörde ab~uliefern. 

(3) Gemäß Abs.2 abgelieferte Schußwaffen 
gehen in das Eigentum des Bundes über. Die 
Behörde hat dem bisherigen Eigentümer auf Antrag 
für die abgelieferten Schußwaffen mittels Beschei-, 
des eine angemessene Entschädigung zuzuerken
nen. Ein solcher Antrag ist binnen drei Jahren ab 
dem Zeitpunkt der Ablieferung zu stellen. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Mai 
1986 in Kraft. 

(2) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Inneres betraut. 
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